
   

 
Gefährdungsbeurteilung für eine  

Öffnung des Trainingsbetriebs 
 

Der Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC bietet auf seinem Vereinsgelände „Trialcenter Baden-Baden“ 

(Westliche Industriestraße Baden-Baden) freie Trainings in der Sportart Motorrad-Trial an. Die Trainings fanden bisher 

in Abstimmung mit der Vorstandschaft an festgelegten Zeiträumen an festgelegten Wochentagen statt. Die 

durchschnittliche Teilnehmerzahl in der Anlage belaufen sich auf ca. 10 bis 15 Personen pro Trainingseinheit / 

Trainingstag.  

Kurze Erläuterung zu der Sportart Motorad-Trial:  

Es handelt sich um eine Individualsportart. Trial Fahrer müssen durch Balance und Konzentration mit ihren Motorrädern 

einen Hindernisparcours durchfahren. Durch die hoch konzentrierte Bewegung des Sportgeräts ist keine hohe 

Geschwindigkeit zu erwarten. Das Training erfolgt auf dem vereinseigenen Trial-Gelände im Freien. Die Hindernisse 

werden von den Trainierenden einzeln durchfahren. Als Sportgerät dient in den meisten Fällen das eigene Motorrad. 

Einsteigern wird ein vereinseigenes Motorrad zur Verfügung gestellt. Es besteht eine Pflicht zum Tragen eines Trial-

Helms (keine Mund- und Nasenbedeckung). Es ist Sicherheits- sowie Helferpersonal beim Training anwesend.  

Bei der Corona-Pandemie stehen Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen überall und insbesondere dort, wo es zu 

Kontakten kommt, besonders im Mittelpunkt. Daher sind diese Situationen im Trainingsbetrieb zu analysieren und auf 

die aktuelle Lage auszurichten. 

 

Erläuterung der Tabelle für die Gefährdungsbeurteilung:  

Risiko 1 – 5 = geringes Risiko (keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich)  

Risiko 6 – 14 = mittleres Risiko (Schutzmaßnahmen erforderlich)  

Risiko 15 – 25 = hohes Risiko (Schutzmaßnahmen dringend erforderlich)  

 
Wahrscheinlichkeit (W):  

1 = sehr unwahrscheinlich, 2 = unwahrscheinlich, 3 = wahrscheinlich, 4 = erhöhte Wahrscheinlichkeit, 5 = sehr 

wahrscheinlich  

Gefährlichkeit (G): 1=keine, 2=mittel, 3=hohe, 4=sehr hohe, 5=Lebensgefahr 

Risiko (R)  

Lfd. 
Nr. 

Gefährdung W G R Maßnahmen zur Risikominderung W G R 

1 

Nutzung des 
Trainingsgerätes von 
mehreren 
Trainingsteilnehmern 

2 3 6 

1. Tragen von allgemeiner Schutzausrüstung (Helm, 
Handschuhe).  
2. Einsteiger mit keinem eigenen Motorrad müssen sich 
voranmelden bevor diese zum Training zugelassen 
werden.  
3. Es werden Regelungen getroffen, dass beim 
Fahrerwechsel vor und nach der Trainingseinheit der 
erforderliche Mindestabstand eingehalten wird bzw. die 
Kontaktflächen (Lenker) desinfiziert werden. 
4. Die o.g. Sportart ist eine Individualsportart. 

2 2 4 

2 

Zusammenkunft mehrerer 
Personen auf dem 
Übungsplatz/ 
Trainingsstrecke 

4 3 12 

1. Für alle Trainingseinheiten wird eine maximale 
Anzahl an Trainierenden festgelegt.  
2. Die Anzahl der Begleitpersonen pro Teilnehmer wird 
auf maximal eine Person begrenzt.  

2 2 4 



   

3. Es gelten die vorgeschriebenen Hygieneregeln und 
Verhaltensregeln. In Aushängen wird darauf 
hingewiesen.  
4. Zuschauer sind nicht erlaubt. 
5. Der Parkbereich wird in 5 m große Parzellen 
eingeteilt. 
6. Die Tore zur Anlage bleiben während dem gesamten 
Training geschlossen. 

3 
Benutzung von Umkleiden 
oder gemeinsamen 
Vereinsräumen 

1 1 1 
1. Der Büro-Container ist bis auf weiteres geschlossen. 
2. Gemeinsame Pausen auf dem Container-Vorplatz 
sind zu vermeiden 

1 1 1 

4 Kontakt bei Sportausübung 1 1 1 Die o.g. Sportart ist kein Kontaktsport. 1 1 1 

5 
Anwesenheit von 
Familienmitgliedern 

5 4 20 

1. Die Anwesenheit von Familienmitgliedern ist zu 
minimieren.  
2. Zuschauer sind nicht erlaubt.  
3. Sollte es zwingend erforderlich sein, dass z.B. bei 
Minderjährigen die Erziehungsberechtigten zum 
Training mit anwesend sind, muss dies bei der 
Anmeldung mit angegeben werden.  
4. Es gelten die vorgeschriebenen Hygieneregeln und 
Verhaltensregeln. In Aushängen wird darauf 
hingewiesen. 

2 2 4 

 
Auf Basis der oben definierten Maßnahmen werden folgende Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen erstellt, die 

ab Aufnahme des Trainingsbetriebs für alle in der Trainingsordnung definierten Gruppen Gültigkeit haben. (siehe 

Anhang 14052020_Massnahmenplan_MCBB.pdf) 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Die Vorstandschaft 


